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23. Feuerwehrsymposium des 
Stadtfeuerwehrverbandes München

am 12.11.2022
Passen die baurechtlichen Forderungen 

zur Einsatzpraxis?
Ltd. Branddirektor Peter Bachmeier

Feuerwehr München
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Meine Rollen

FA VB/G der 
deutschen
Feuerwehren
Gremienarbeit:
u.a. Projektgruppe 
Brandschutz der
ARGEBAU, 
AG MGaStellVO,
AG MKLR,
AG MVV TB

AK VB/G Bayern
Gremienarbeit:
Beratung BM,
Runder Tisch
Brandschutz

Abteilungsleiter
KVR-IV-VB
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Regelkreis des Brandschutzes

Auswertung von 
mehr als
900 Brandfällen 
von 106 
Feuerwehren
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Passen die baurechtlichen Regelungen 
zur Einsatzpraxis bzw. die Einsatztaktik 
zu den baurechtlichen Regelungen?
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Ergebnisse aus den Einsatzstellenbewertungen

- Eigenrettung: Beeinträchtigung durch Maßnahmen der 
Feuerwehr
- Fremdrettung: Was kann die Feuerwehr?
- Fassadenbrände: Dissens baurechtliches Schutzziel und 
Grundlage des Feuerwehrbedarfsplanes
- Einfluss des abwehrenden Brandschutzes auf den 
Personenschutz
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Eigenrettung: Beeinträchtigung durch 
Maßnahmen der Feuerwehr

Baurechtlicher Ansatz:

Menschen haben das 
Gebäude verlassen bis die 
Feuerwehr kommt, für die 
verbleibenden Menschen 
ist eine Fremdrettung 
erforderlich

Einsatzpraxis:

> 30 % der Fälle ist die 
Eigenrettung bei 
Eintreffen der Feuerwehr 
nicht abgeschlossen 
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Eigenrettung: Beeinträchtigung durch 
Maßnahmen der Feuerwehr

• Verkehrssicherheit der 
Treppe wird im 
Brandfall durch 
Schläuche 
beeinträchtigt

• Verrauchung durch 
öffnen der 
Brandraumtüren
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Einsatzkräftesicherheit

Ja: 6,15%

Nein: 
93,44%

Verletzte Einsatzkräfte (eine oder mehrere 
Verletzte je Einsatz)
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Eigenrettung: Beeinträchtigung durch 
Maßnahmen der Feuerwehr

Forderung, Training und Nutzung 
trockener Steigleitungen z.B. > 13 m 

Höhe oberstes Geschoss

Forderung, Training und Nutzung 
von Wandhydranten Typ F, wenn in 

Sonderbauten vorgesehen

Einsatz von Rauchschutzvorhängen
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Fremdrettung: Was kann die Feuerwehr?

Baurechtlicher Ansatz:

Bei Standardbauten bis zu 
100 Menschen über 
Leitern der Feuerwehr
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Sachstand: Fremdrettung
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Fremdrettung: Was kann die Feuerwehr?
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Rettungswegepräferenz der Nutzer

Bevorzugter Rettungsweg

Durchschnittliche Bewertung von Rettungswegmöglichkeiten; 

Bewertungsskala von 1 (=sehr sicher) bis 6 (=gar nicht sicher).  
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Fremdrettung: Was kann die Feuerwehr?

Einsatzpraxis Abhängig von 
Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr

Nur Einzelpersonen 
mobilitätseingeschränkt 
(jung, alt, krank, 
behindert, panisch, …)
und 10-30 mobile 
Menschen
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Fremdrettung: Was kann die Feuerwehr?
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Fremdrettung: Was kann die Feuerwehr?
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Fremdrettung: Was kann die Feuerwehr?

Realistische Einschätzung und Mitteilung 
der Leistungsfähigkeit, baurechtliche 

Forderung bedarf aber Rechtsgrundlage

Training der Mehrfachrettung

Training Rettung 
mobilitätseingeschränkter Personen bzw. 

des Verweilprinzips
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Fassadenbrand (Baurechtskonform)

Baurechtlicher Ansatz für 
Standardbauten

Gebäudeklassen 1-3 
normalentflammbar
> „Heizmaterial“ darf 
verbaut werden
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Fassadenbrände (nicht Baurechtskonform)

Baurechtlicher Ansatz für 
Standardbauten der

Gebäudeklassen 4 und 5 
schwerentflammbar
> begrenzter Beitrag zum 
Brand (allerdings nur bei 
Brand nach DIN 4102-20!)
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Gebäudebrand - Feuerwehrbedarfsplan
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bis 20 min

ab 20 min

Fassadenbrände – Anforderung 
schwerentflammbar
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Relevanz von Fassadenbrände
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Fassadenbrände

Brand bereits ohne Wind und bei unrealistisch 
geringer Brandlast > 20 min in 3 Etagen möglich

Möglichst erster und zweiter Rettungsweg nicht 
über ein Fassadenseite

Training des Löschangriffs am Brandgeschoss 
vorbei

Sofortige Nachalarmierung, da Ereignis über 
Standard des Feuerwehrbedarfsplanes
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Mittelwert

5 Minuten

Entwicklungszeit (Eintreffen bis Beginn 
Lösch- und Rettungsarbeiten) in Abhängigkeit 
der Gebäudegröße
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Einfluss der Zeit bis zum Eingreifen der 
Feuerwehr (Hilfsfrist + Entwicklungszeit)
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Einfluss der Zeit bis zum Eingreifen der 
Feuerwehr (Hilfsfrist + Entwicklungszeit)

Auswirkungen auf Verletztenzahlen können 
belegt werden (Daten nur für München 
ausgewertet)



28

Einfluss der Hilfsfrist
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Passen die baurechtlichen Forderungen zur 
Einsatzpraxis?

Auswertung von 
mehr als
900 Brandfällen 
von 106 
Feuerwehren
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Passen die baurechtlichen Forderungen zur 
Einsatzpraxis?

• Brandschutzkonzepte und Feuerwehreinsatz 
können nicht getrennt betrachtet werden, 
wenngleich sie auch auf unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen basieren

➢Die Feuerwehren müssen sich beim 
Einzelobjekt und den rechtlichen Regelungen 
einmischen (Gebot der Sicherheit aber auch 
Wirtschaftlichkeit)

➢Akzeptanz durch Fakten statt Meinung



31

FAKTEN ÜBER VB--EINSATZSTELLENBEWERTUNG

- EIGENRETTUNG: OFTMALS NICHT 
ABGESCHLOSSEN WÄHREND ENTWICKLUNGSZEIT 
DER FEUERWEHR – FEUERWEHR DARF 
RETTUNGSWEGE NICHT ZERSTÖREN

- FREMDRETTUNG: WAS KANN DIE FEUERWEHR

- FASSADENBRÄNDE: DISSENS BAURECHTLICHES 
SCHUTZZIEL UND GRUNDLAGE DES 
FEUERWEHRBEDARFSPLANES


